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Dr. Blechschmidt sagte weiter: „Durch die Änderung verschiedener kommunalrechtlicher

Vorschriften und hessischer Wahlgesetze können Wahlen und Abstimmungen an einem

gemeinsamen Termin gebündelt werden. Das spart den Kommunen Geld und ist bürger-

und wählerfreundlicher. Je nach Willen der Kommunen können auf den Wahlstimmzetteln

nun zusätzliche Angaben zu den Kandidaten, wie der Beruf oder der Geburtsname,

aufgenommen werden. So wird die Wahl für den Wähler transparenter.“ Zudem würde die

Briefwahl den Bundesregelungen angepasst, wonach es zukünftig nicht mehr nötig sei,

einen Verhinderungsgrund anzugeben.

Mit der Wiedereinführung der Ein-Mann-Fraktion in kleinen Kommunen mit bis zu 23

Abgeordneten würde die kommunale Teilhabe gestärkt. „Es ist doch keinem Bürger zu

erklären, dass ein von ihm gewählter Abgeordneter, der in kleineren Gemeinden bis zu

5% der Wählerstimmen hinter sich hat, von Ausschusssitzungen ausgeschlossen ist und

dort kein Rederecht hat. Wir sorgen dafür, dass jeder gewählte Bürgervertreter auch in

kleinen Gemeinden Mitwirkungsrechte erhält. Das ist Politik für den Bürger!“, erklärte

Blechschmidt.
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